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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.02.1955

Norm

EO §7 Abs2 Db

Rechtssatz

Wenn der Vergleich dahin lautet, daß der Hauseigentümer dem Bestandnehmer 1500,-- S zu bezahlen hat, falls er die

Wohnung räumt, ohne eine Ersatzwohnung in Anspruch zu nehmen, genügt eine polizeiliche Abmeldungsbestätigung

nicht zum Nachweis dieser Tatsachen.
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JBl 1955,415

3 Ob 86/66

Entscheidungstext OGH 21.09.1966 3 Ob 86/66

Beisatz: Gilt auch für verneinende Bedingungen, sofern der Anspruch erst durch deren Eintritt entsteht. (T1)
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